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Kirchensteuergesetz von 1905

In diesem Gesetz wurden die katholischen Kirchengemeinden

berechtigt, Steuern zur Befriedigung ihrer Bedürfnisse zu erheben,

sofern die anderen Einnahmen und Geldmittel nicht ausreichten. Die

Steuerbeschlüsse bedurften der Genehmigung durch den Staat und den

Bischof.
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